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Vorwort

Wenn das Bundesverfassungsgericht wichtige Teile eines Steuergesetzes binnen 
zwanzig Jahren dreimal für verfassungswidrig erklärt, ist mit dem Gesetz etwas 
nicht in Ordnung. Dies war bekanntlich das Schicksal des Erbschaftsteuergesetzes 
in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts von 1995, 2006 und 2014, 
ein Rekord. 

Obwohl die Erbschaftsteuer im Staatshaushalt unbedeutend ist, seit 150 Jahren 
um und unter ein Prozent des Gesamtsteueraufkommens pendelt, ist sie die um und unter ein Prozent des Gesamtsteueraufkommens pendelt, ist sie die um und unter ein Prozent des Gesamtsteueraufkommens pendelt, ist sie die 
deutsche Steuer, die die größten Emotionen hervorruft. Während zu den großen deutsche Steuer, die die größten Emotionen hervorruft. Während zu den großen deutsche Steuer, die die größten Emotionen hervorruft. Während zu den großen deutsche Steuer, die die größten Emotionen hervorruft. Während zu den großen 
Steuern Einkommensteuer mit Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Steuern Einkommensteuer mit Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Steuern Einkommensteuer mit Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Steuern Einkommensteuer mit Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Steuern Einkommensteuer mit Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Steuern Einkommensteuer mit Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, 
Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei Energiesteuer größtenteils Konsens über ihre Berechtigung besteht, ist das bei 
der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-der Erbschaftsteuer noch nie der Fall gewesen. Von den einen wird sie Todes-
steuer, Witwen- und Waisensteuer, Raub, Verletzung heiligster Güter genannt. steuer, Witwen- und Waisensteuer, Raub, Verletzung heiligster Güter genannt. steuer, Witwen- und Waisensteuer, Raub, Verletzung heiligster Güter genannt. steuer, Witwen- und Waisensteuer, Raub, Verletzung heiligster Güter genannt. steuer, Witwen- und Waisensteuer, Raub, Verletzung heiligster Güter genannt. steuer, Witwen- und Waisensteuer, Raub, Verletzung heiligster Güter genannt. steuer, Witwen- und Waisensteuer, Raub, Verletzung heiligster Güter genannt. 
Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch Nicht nur diejenigen lehnen sie ab, hassen sie gar, welche sie trifft, sondern auch 
bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr bei denen, die sie nicht trifft, ist sie mehr als unbeliebt. Die anderen sehen in ihr 
geradezu die Verkörperung einer gerechten Steuer, um die „ungerechte“ Ver-
mögensverteilung unter den Menschen zu beseitigen. Entschiedene Ablehnung 
und ebenso entschiedene Befürwortung stehen sich gegenüber. 

Deshalb ist die Erbschaftsteuer von allen Steuern in höchstem Maße nicht das 
Ergebnis von Nachdenken, Folgerungen, Systemdenken, Gerechtigkeitsvor-
stellungen, Einsicht, fiskalischer Notwendigkeit, sondern von Kampf. Sie ist ein 
Musterbeispiel des von Rudolf von Ihering vor rund 150 Jahren beschriebenen 
Kampfes ums Recht. Die Parteien dieses Kampfes sind drei: die Besitzenden 
und die Besitzlosen sowie die staatlichen Institutionen mit den sie besetzenden 
Menschen, insbesondere Politikern und Bürokraten. Die Sonderrolle der Erb-
schaftsteuer in der Steuergesetzgebung ist nicht erst neueren Datums. Die Inter-
essenlage war in der Vergangenheit die gleiche wie heute und demzufolge wies 
der Kampf um die Erbschaftsteuer damals die gleichen Charakteristika auf wie 
heute. Es mutet teilweise gespenstisch an, wie sehr 1873 im Preußischen Abge-
ordnetenhaus, 1906 und 1909 im Reichstag des Kaiserreichs, 1919 und 1925 im 
Reichstag der Weimarer Republik, mit den gleichen Argumenten für und gegen 
die Erbschaftsteuer gekämpft wurde wie 2008 und 2015/16 im Bundestag der 
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Bundesrepublik Deutschland. In den letzten 150 Jahren haben diesen Kampf 
mal die einen, mal die anderen gewonnen, im geltenden Erbschaftsteuerrecht 
die „kleinen Leute“ und die ganz Großen, die in der Mitte haben verloren. Es 
bedarf keiner prophetischen Gabe für die Prognose, dass dieser Kampf mit dem 
Status quo nicht zu Ende ist. Das geltende Erbschaftsteuergesetz führt in Teilen zu 
so unbilligen Ergebnissen, dass das Bundesverfassungsgericht erneut zu urteilen 
haben wird. Dieses Buch unternimmt es, den Kampf um die Erbschaftsteuer in 
den letzten 150 Jahren nachzuzeichnen und zu erklären und auf dieser Grundlage 
einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Bonn, im September 2025 Detlev J. Piltz
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